
GEMEINDE ST. GEORGEN AM LÄNGSEE 
Hauptstraße 24    -    9314 Launsdorf 

 
 

V E R O R D N U N G 
 
 

des Gemeinderates der Gemeinde St. Georgen am Längsee, vom 30. 6. 2010,  
Zahl 120-2-21/5/2010, womit auf Gemeinde- und Verbindungsstraßen der Gemeinde 
St. Georgen am Längsee – Ortsgebiet St. Peter, Schwag und Fiming-Kirchweg - dauernde 
Verkehrsbeschränkungen verordnet werden 
 
Gemäß der §§ 14 und 15 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO 
LGBl. Nr. 66/1998 zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 58/2008 in Verbindung mit 
§§ 20 Abs. 2a, 43 Abs. 1, 44 und 94d. lit. 4. d) der Straßenverkehrsordnung 1960 - 
StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, zuletzt in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 93/2009 
wird verordnet: 
 

§ 1 
Höchstgeschwindigkeit und Bereich 

 
Auf allen Gemeindestraßen wird für alle Fahrtrichtungen im Gemeindebereich der 
Gemeinde St. Georgen am Längsee im 
 
a) Ortsgebiet St. Peter und Fiming-Kirchweg 
b) Ortsgebiet Dellach und Schwag 
 
als zulässige Höchstgeschwindigkeit 40 km/h festgelegt. 
 
Die Anlage 1 (Lageplan A) und Anlage 2 (Lageplan B) bilden einen integrierenden 
Bestandteil der Verordnung. 

§ 2 
Kennzeichnung 

 
Der Beginn und das Ende der Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sind 
durch die Anbringung der Straßenverkehrszeichen gemäß § 52 lit. a) Ziffer 11a. und 
§ 52 lit. a) Ziffer 11b. kundzumachen. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
1) Diese Verordnung tritt mit der Anbringung der Verkehrszeichen in Kraft. 
2) Überdies ist die Verordnung durch Anschlag an der Amtstafel des Gemeindeamtes 

St. Georgen am Längsee ortsüblich zu verlautbaren. 
3) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 

3. 5. 2005, Zahl: 640/2005-001, außer Kraft.  
 



§ 4 
Strafbestimmungen 

 
Übertretungen dieser Verordnung werden im Sinne der Strafbestimmungen 
des § 99 StVO 1960 geahndet. 
 
Anlage 1: Lageplan A, Ortsgebiet St. Peter und Fiming-Kirchweg 
Anlage 2: Lageplan B, Ortsgebiet Dellach und Schwag 
 
 
        Der Bürgermeister: 
 
 
 
        Konrad Seunig 
 
 
Angeschlagen am: 1. 7. 2010 
Abgenommen am: 14. 7. 2010 
 


